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Kiesabbau mit anschließenderWiederverfüllung auf dem Grundstück
Fl. Nr. 1228 (TF) Gemarkung Aufhausen durch die Fa.-Schweiger Stra-
ßenbau GmbH; . .

- Ihr Az.: A1 800534

Sehr geehrte Dam‘en und Herren,

wir danken für die Beteiligung an o. g. Verfahren und nehmen wie folgt Stellung:

l. Antragsgegenstand und Ausgangssituation -

Mit den vorliegenden Unterlagen beantragt die Fa. Schweiger Straßenbau GmbH den Ab-
bau vom Kiessand auf dem Grundstück Fl. Nr. 1228 (TF) Gemarkung Aufhausen, Gemein-
de Schiltberg. Insgesamt soll auf einer Fläche von 7,5 ha (brutto)"rund 1.195.660 m3 Mate-
rial abgebaut und wiederverfüllt werden. Der Abbau soll sich auf bis zu 33 Jahre erstre-cken. Dabei soll nicht die gesamte Grubenfläche gleichzeitig in Betrieb sein. Vielmehr istder Abbau nach der neuesten Planung vom 02.10.2018 in sieben Ab_bauabschnitte geglie- .dert. Zug um Zug soll hinter dem bereits erfolgten Abbau auch die Wiederverfüllung undRekultivierung erfolgen. Am Ende des Abbaus soll der geländemorphologische Ausgangs-
zustand wiederhergestellt werden. Die Rekultivierung soll spätestens zwei Jahre nach Ab-
bauende, also nach spätestens 35 Jahren, abge'schlossen sein. Sie sieht vor, dass die Ab—baufläche wieder als Waldächen entwickelt Wird.

Ziele der Regionalplanung
Der großräumige Abbau der Bodensohätze soll lt. Ziel B ll 5.3 des Regionalplanes geord-
net und möglichst auf die im Regionalplan ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
konzentriert werden. Ziel der Ausweisung von Vorrang-und Vorbehaltsflächen ist es u. a.,den Abbau von Bodenschätzen schwerpunktmäßig zu ordnen, d. h. einer sowohl aus wirt-
schaftlicher, wie auch aus ökologischen Gründen unenrvünschten Zersplitterung der Ge-
winnung entgegenzuwirken. Der großflächige Abbau von Bodenschätzen, insbesondere
von Kies und Sand, hat lt. Begründung des Regionalplanes in der Vergangenheit mangelseines übergeordneten Konzeptes vielfach zu einer unewvünschten Streuung von Ab-
baustätten und damit zu teilweise erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft geführt. Eine Konzentration künftiger größerer Abbauvorhaben auf die nach dem
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Regionalplan ausgewiesenen Vorrang— und Vorbehaltsgebiete kann demnach zu einer
Verminderung dieser Belastung beitragen. Das beantragte Abbauvorhaben der Firma
Schweiger liegt weder in einem Vorrang- noch in einem Vorbehaltsgebiet, das im Regio-
nalpian für Kiesabbau vorgesehen wäre. Eine Stellungnahme der höheren Landespla-
nungsbehörde -'zur Raumbedeutsamkeit des Vorhabens und zur Vereinbarkeit des antrags-
gegenständlichen Vorhabens mit den Inhalten des Regionalplanes liegt nach unserer
Kenntnis noch nicht vor. '

‘

Lage im Landschaftsschutzqebiet Weilachtal
'Das Vorhaben lie'gt im Landschaftsschutzgebiet Weilachtal. DérAbbau von Bodenbestand-
teilen sowie Abgrabungen und Aufschüttungen bedürfen hier der naturschutzrechtl’ichen Er-
laubnis. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vorhaben den Charakter des Gebietes nicht
verändert und dem in 5 3 der LSG-VO genannten Schutzzweck nicht zuwiderläuft. Das sind
u. a. Handlungen, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu vermin-
dern, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten.
Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erforderliche Gestat-
tung (hier der abgrabungsrechtlichen Erlaubnis) ersetzt; diese Gestattung darf nur erteilt
werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der naturschutzrechtlichen Erlaubnis
vorliegen und das Landratsamt Aichach-Friedberg als Untere Naturschutzbehörde sein
Einvernehmen erklärt. Den Belangen von Natur und Landschaft kommt damit besondere
Bedeutung im Genehmigungsverfahren zu.

Gemeindliches Einvernehmen '

Die Gemeinde Schiltberg hat ihr gemeindliches Einvernehmen nur unter Vorbehaltenund
Auflagen erteilt (siehe Beschlussbuchau'szug vom 13.07.2018).

Bauplanunqsrechtliche Einordnung \

Bauplanungsrechtlich handelt es sich bei gegenständlichem Vorhaben nach der Stellung-
nahme des SG 41 —_ Bauleitplanung- um ein privilegiertes Vorhaben entsprechend 5 35Abs. 1 Nr. 3 BauGB. Das Vorhaben ist damit zulässig, soweit öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen. '

UVP Pflicht
,

Das Vorhaben ist nach Entscheidung des SG 41 UVP pflichtig. Eine entsprechende Um-
weltvertäglichkeitsstudie wird aktuell erarbeitet. Sie ist noch nicht Bestandteil der Antrags—
unterlagen und kann daher in dieser Stellungnahme noch nicht geprüft werden.

Naturschutzfachliche und —reChtliche Beurteilung
‘ Wir haben die derzeit vorliegenden Antragsunterlagen zu o. g. Vorhaben (Abbau- und Re-
kultivierungsplanung des Büros Wanker und Fischer, Landschaftsarchitekten vom
28.06.2018 zuletzt geändert am 02.10.2018 und der artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)des Büros Dr. Stickroth vom 23.01.2018 gesichtet und geprüft. Nebe'n den offenen Frage-
stellungen zur besonderen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) (s. a. beiliegende E-Mail
des Gutachters, Herr Dr. Stickroth) sind dabei auch erhebliche Defizite bei der Bearbeitung
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung deutlich geworden, die wir nachfolgend dar-
stellen. Darüber hinaus ist aus unserer Sicht auch nicht geklärt, wie das Vorhaben landes—
planerisch einzuordnen ist. Auch die Fragen zur erforderlichen naturschutzrechtlichen Er-
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Iaubnis nach der Landschaftsschutzgebietsverordnung werden in den Antragsunterlagen
nicht thematisiert. Zu diesen verschiedenen Themen nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Besondere artenschutzrechtliche Prüfung (saP) '

.

Die vorliegende saP des Gutachters Herr Dr. Stickroth vom 23.01.2018 beruht nach sei-
nen Angaben auf eine Potentialanalyse, da keine Bestandserfassungen durchgeführt
werden sollten. Neben der Auswertung von Bestandsdaten aus der ASK, der Biotopkar-
tierung und verschiedener Rasterverbreitüngsdaten wurde nur eine Begehung am
16.10.2017 durchgeführt. Das methodische Vorgehen richtete sich bei dieser saP auf die
mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 08.01.2008 eingeführten Fachlichen Hin-
weise zur Aufstellung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP).
Diese Vorgehensweise entspricht jedoch nicht mehr dem aktuellen Stand bei der Bear-
beitung der saP. Der vorgegebene Prüfablauf bei der speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung richtet sich aktuell nach der entsprechenden Arbeitshilfe des Landesamtes für
Umwelt zu saP (Stand Februar 2020). In den aktuell gültigen Vorgaben zur saP ist gere-
gelt, dass sich das systematische Vorgehen in 5 Prüfschritte gliedert. Diese sind:

Relevanzprüfung
Bestandserf'assung am Eingriffsort
Prüfung der-Verbotstatbestände
Prüfung vorgezogenér Ausgléichsmaßnahmen .

Ausnahmeprüfung -

Die Relevanzprüfung umfasst danach sowohl eine allgemeine Abschichtüng (Daten-
recherche) als auch eine vorhabensspezifische Abschichtung. Ergibt sich dabei, dass
Artvorkommen belegt sind oder eine konkrete Habitateignung für saP relevante Arten ge-
geben ist und auch die Wirkungsempfindlichkeit gegebeh ist, ist eine Arterfassung im Ge-
lände nach methodischen Standards erforderlich. Die Bestandserfassung und die Prü-
fung der Verbotstatbestände ist dabei nur für die in der Vorprüfung nicht ausgeschiede-
nen (abgeschichteten) Arten erforderlich.

.

Bei der vorliegenden saP aus dem Jahre 2017 wurden zwar die Betroffenheit von einigen
Arten (-gruppen) (z. B. Höhlenbrüter) festgestellt. Die Betroffenheit wurde aber im weite-
ren auf der Basis einer Potentialanalyse und einer worst case Betrachtung bearbeitet.
Bestandserfassungen erfolgten dabei nicht. Diese Vorgehensweise entspricht nicht mehr
den aktuellen rechtlichen Anforderungen. Worst case Betrachtungen können die natur-
schützfachliche Erfassung nicht ersetzen, sondern diese nur ergänzen (z. B. bei sehr
schwer zu erfassenden Arten).
Kritisch muss darüber hinaus auch die fachliche Beurteilung einiger Arten und Artengrup-
pen hinterfragt werden. Bei den Fledermäusen kann z. B. nicht nur auf die ASK Daten
des Kartenblattes von Kühbach abgestellt werden. Es ist bekannt, dass in der ASK v. a.
gebäudebewohnende Arten erfasst sind. Bei den Waldarten gibt es hingegen große Er-
fassungslücken. Das Vorkommen von Fledermäusen in dem gegenständlichen Wald
kann daher nicht einfach abgeschichtet werden, wie dies in der vorliegenden saP beurteilt
wurde (siehesaP Seite 13). Auch Übewvinterungshabitate können nicht mit dem Hinweis
ausgeschlossen werden, dass'Fledermäuse meist in Höhlen übewvintern (saP Seite 11).
Nachweise von überwinternden Fledermäusen in Baumhöhlen in unserem Landkreis be-
legen, dass auch Baumhöhlen als Winterquartiere genutzt werden.
Auch die Abschichtung der Reptilien-und Amphibienarten (siehe saP Seite 15) kann ei-
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ner fachlichen Prüfung u. E. nicht standhalten. Die Abschichtuhg wird damit begründet,
dass das TK Blatt von Kühbach keine Reptilienarten für den Lebensraum Wald nennt und
bei den Amphibien nur den Kammmolch enthält.
Zu berücksichtigen ist hier, dass auf dem Abbauareal neben Wald auch bereits eine klei-
ne Abbaustelle vorhanden ist, die auch für Reptilienarten, wie die Zauneidechse oder
Amphibien, wie die Kreuzkröte geeignete Habitatstrukturen aufweist.
Auch bei den Vogelarten sind neben den bearbeiteten Höhlenbrüter zusätzlich u. a. die
Steilwandbrüter zu berücksichtigen. Neben der Uferschwalbe und dem Bienenfresser ist
dabei auch der Uhu zu berücksichtigen. Der Uhu wurde in der vorliegenden saP ausge-

’ schlossen, weil er überwiegend an Steilwänden und seltener als Bodenbrüter im Wald
vorkommt (saP Seite 16). Tatsächlich sind jedoch Brutnachweise des Uhus in nur ca. 1,5
km Entfernung in ähnlichen Habitatstrukturen bekannt. Ein Ausschluss dieser Art im
Rahmen der Abschichtung ist daher nicht vertretbar.

Bei der Frage, inwieweit die saP für eine rechtlich einwandfreie Genehmigung noch ver-
we'ndet werden kann, ist_auch zu hinterfragen, inwieweit die der saP aus dem Jahre 2017
zugrundeliegenden Planungen noch dem aktuellen Antragsstand entsprechen und ob die
damaligen Habitatstrukturen noch derjetzigen Situation vor Ort entsprechen.
Tatsächlich sind erhebliche Unterschiede festzustellen. Während nach damaligen Pla-
nungsstand von 3 Abbauabschnitten ausgegangen wurde, wurde die Planung inzwischen
geändert und es sind VII Abbau- und VIII Rekultivierungsabschnitte geplant. Die in der
saP aus dem Jahre 2017 immer wieder betonte Bedeutung des Erhalte des Waldrandes
kann aktuell nur noch in wenigen Restbeständen umgesetzt werden, weil die dortigen

'

Baumbestände großteils gefällt wurden bzw. dem Sturm zum Opfer fielen. '

Das untersuchte Artenspektrum orientierte sich fast ausschließlich an typischen Waldar-
ten. Entsprechend der örtlichen Verhältnisse ist aber die gesamte vorhandene Habitat-
ausstattung einschließlich der Brachflächen und der kleinen Abbaustelle zu berücksichti-
gen, die eine Emeiterung des Artenspektrums nahelegen.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die vorliegende saP nicht den aktuel-
len rechtlichen Anforderungen entspricht. Neben den inhaltlichen Diskrepanzen ist auch
zu berücksichtigen, dass die Untersuchung bereits fast 5 Jahre alt ist und damit den ak-
tuellen Zustand nicht mehr (rechts—)sicher wiedergeben kann. Darüber hinaus wurden
damals keine Erfassungen durchgeführt, wie sie bei der saP für die nach der Abschich-
tung verbleibenden Arten nach aktuellerRechtslage grundsätzlich erforderlich sind. Des
Weiteren wurde nicht das gesamte relevante Artenspektrum in die Prüfung einbezogen.
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde wird daher eine Aktualisierung und Enrveite-
rung des Untersuchungsumfangs auch im Sinne einer rechtssicheren Entscheidungs-
grundlage dringend empfohlen.

Diese Thematik haben wir bereits mit dem saP Gutachter, Herrn Dr. Stickroth,- am
07.04.2022 telefonisch besprochen. Im Ergebnis hat sich der Gutachter unserer oben
dargelegten Auffassung angeschlossen und angekündigt kurzfristig mit dem Antragsteller .

zur erforderlichen kompletten Überarbeitung der saP in Verbindung zu treten.

. Abweichung vom Regionalplan
_

Der geplante Abbau liegt nicht in einem Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für den Abbau
von Bodenschätzen und läuft somit dem Konzentrationsziel des Regionalplanes entge—
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gen, wonach der Abbau von Bodenschätzen geordnet in den entsprechend festgesetzten
Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten erfolgen so". '

Eine Beurteilung der Regierung von Schwaben unter welchen Voraussetzungen dem re-
gionalplanerischen Ordnungskriterien Rechnung getragen werden kann ist bei uns nicht
bekannt. Wir regen daher eine Beteiligung der Regierung zu dieser Fragestellung an.
Auch die in der Stellungnahme des SG 41- Bauleitplanung vom 06.12.2018 aufgewon‘e-
ne Frage, ob es sich bei dem Vorhaben um ein raumbedeutsames Vorhaben handelt,
wäre von der Regierung von Schwabe als höhere Landesplanungsbehörde zu prüfen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Vorhaben nicht nur außerhalb der Vor-
rang— und Vorbehaltsgebiete für Kiesabbau geplant ist, sondern in einem Gebiet, das ex-
plizit als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist. In diesem Gebiet kommt den Belan-
gen von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Zielabwägung konkurrierender Nut-
zungen besonderes Gewicht zukommt (siehe dazu auch Ziffer ll. 4 dieser Stellungnah—
me). ‘

. Eingriffsbilanzierung nach BayKompV und Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege nach 5 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB v

‘

Mit dem gegenständlichen Abbauvorhaben sind erhebliche und nachhaltige Beeinträchti-
gungen des Naturheushälts (Veränderungen im Bereich des Bodens, des Lebensraums
für die Tier— und Pflanzenwelt und des Wasserhaushalts) und des Landschaftsbildes ver-
bunden. Die natürliche Eigenart der Landschaft, die aktuell von der land- und forstwirt-
schaftliche Bodennutzung geprägt wird und auch der Erholungswert, werden durch das
Vorhaben-im Sinne einer Belastung oder Einwirkung beeinträchtigt (u. a. technische Prä-
gung durch Abbaustelle sowie Lärm und Staub in derfür Nah— und Kurzzeiterholung ge-
nutzten Kulturlandschaft). Soweit möglich, sind Beeinträchtigungen zu vermeiden. Nicht
vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu minimieren. Die zu ewvartenden unvermeidba-
ren Beeinträchtigungen die auch nicht mehr minimierbar sind, sind in den Antragsunter-
lagen ausreichend zu erfassen und zu bewerten. Verbleibende Restbeeinträchtigungen
sind zu kompensieren.

Wir haben "die derzeit vorliegenden Anträgeunterlagen zu o. g. Vorhaben (Abbau- und
Rekultivierungsplanung mit Erläuterungstext des Büros Wanker und Fischer, Land-
schaftsarchitekten vom 28.06.2018 zuletzt geändert am 02.10.2018 gesichtet und ge-
prüft. Dabei kommen wir zu folgenden Ergebnissen:

o Erforderliche Vermeidungsmaßnahmen
lm Kapitel 4.14 des Erläuterungsberichts wird ausgeführt, dass alle in der saP
und im Erläuterungstext angeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Sicherung der
kontinuierlichen ökologischen' Funktionalität und zur Kompensation genannten
Maßnahmen gelten“. Dieser Verweis auf die kompletten Antragsunterlagen dürftewenig praxistauglich sein, zumal der verantwortliche Bauherr die Einhaltung derVermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sicherstellen muss. Welcher Be-
triebsleiter wird aber die gesamten Antragsunterlagen im Detail kennen? Um hierzu einer praktikablen Handhabung zu kommen, sind die Vermeidungsmaßnah-
men im entsprechenden Kapitel des Erläuterungsberichts klar zu formulieren und
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zusammenzufassen, so dass sie auf einen Blick erfasst und berücksichtigt wer—
den können.

Bearbeitung des Schutzgutes Landschaftsbild/Naturgenuss nach Bay-
KompV

.

-

Aussagen zur Minimierung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes be-
schränken sich nach dem Antragsinhalt auf den Erhalt eines schmalen Wald—
‘randes. Inzwischen ist diesefWaldrand nur noch punktuell bestockt. lm Rahmen
des Abbaus soll auf dem'Waldrandstreifen darüber hinaus die Lagerung von
Humus Und Abraum erfolgen. Die geplante Breite dieses Waldrandes von 5-20
m ist für den Aufbau eines gestuften und landschaftlich wirksamen Gehölzstrei-
fens jedoch deutlich zu schmal. Dieser schmale Streifen kann dem naturschutz-
rechtlichen Minimierungsgebot und den Anforderungen der Landschaftsschutz-
gebietsverordnung nicht gerecht werden. .

Aussagen zur Kompensation des Schutzgutes Landschaftsbild (und Naturge-
nUSs des Menschen) können den Antragsunterlagen überhaupt nicht entnom-
men werden. Eine ergänzende Bewertung ist hier erforderlich. Bei der verbal-
argumentativen Herleitung des Kompensationsbedarfs für dieses Schutzgut ist
aUCh die besondere Gewichtung dieses Belangs auf Grund der Lage im Land-
schaftsschutzgebiet zu berücksichtigen. Dabei gehen wir von einer mindestens
hohen Ausgangswertigkeit entsprechend der wertbestimmenden Merkmale und.
Ausprägungen des Schutzgutes LandsChaftsbild nach Anlage 2.2 der Bay-
KompV aus. '

Berechnung des Kompensationsbedarfs '

Die großflächige Bewertung des Ausgangszustandes als strukturarmer Alters-
klassen—Nadelforst junger Ausprägung (N711) wird der tatsächlichen Situation
nicht gerecht. V. a. im nördlichen Teilbereich ist dieser Bestand durch größere, li—

neare Offenflächen mit ausgeprägter Bodenvegetation durchzogen. Hier bilden
sich teilweise auch innere Waldränder aus. Die Jungwaldbestände sind hier stark
von Pionierarten, wie der Sand-Birke, durchzogen. Einer Zuordnung dieser flä-
chen zum Code N711 kann daher nicht zugestimmt werden. ln anderen Berei-
chen (v. a. großflächig im Süd-Osten) liegt überhaupt kein Nadelholzforst vor,'

. sondern ein spontan durch Gehölzanflug entstandenes strauch- undpionierge-
hölzreiches Entwicklungsstadium in der Sukzessionsreihe hin zum Wald (teilwei-
se von Ginster und Brombeergebüsch dominiert). Hier wäre eine Zuordnung zu
W21 zu prüfen.
Die im südlichen Teil gelegene kleine Abbaustelle wurde im Ausgangszustand
überwiegend als naturferne Abbaustelle mit dem Code 0641 bewertet. Diese Ab-
baustelle ist jedoch bisher nicht genehmigt. Als Ausgangszustand kann nur der
rechtmäßige Zustand eingestellt werden. Durch ungenehmigte Abbautätigkeiten
im Vorfeld entstandene Veränderungen können hier nicht zu einer Besserstellung
des Antragstellers führen. ‘

Beim Ahorn—Jungbestand am süd-östlichen Wald sollte nochmals (evtl. in Ab-
stimmung mit dem Forst) geprüft werden, ob dieser tatsächlich als nicht stand-
ortgerecht" einzustufen ist.
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Berechnung des Kompensationsumfangs
Bei der Berechnung des Ausgleichsumfangs ist bei der Abbaufläche im Bereich
des ursprünglichen Waldbestandes zu berücksichtigen, dass dort bereits aus
Waldrecht eine Verpflichtung zur Wiederbestockung entsprechend der Standards
der guten forstfachlichen Praxis besteht. Dem entsprechend ist die forstfachlich
notwendige Neubestockung der Abbaufi'a'che, wie sie mit Herrn Revierförster
Lojewski abgestimmt wurde, nicht als Ausgleichsfläche anrechenbar. Diese ist
vielmehr als Rekultivierungsziel festgelegt und damit als Ausgangszustand für die
Berechnung des naturschutzrechtlichen Kompensationsumfangs nach der Bay—
KompV anzusetzen. Anrechenbar im Sinne der Eingriffsbilanzierung nach der
BayKompV sind nur die über diese Rekultivierungsziele hinausgehenden Leis-
tungen (z. B. gezielte Waldrandgestaltung, Sonderstandorte mit Sukzession auf
Rohboden etc.). Eine Anerkennung von Kompensationsmaßnahmen im Wald
setztdarüber hinaus immer auch Vorgaben zur künftigen Bewirtschaftung voraus‘

(z. B. Erhalt von Totholz, Biotopbäume, etc.). Diese sind aberbisher nicht vorge-
sehen. Die in den vorliegenden Antragsunterlagen enthaltene Bilanzierung ent—
spricht damit nicht den Vorgaben der BayKompV und kann daher aus unserer
Sicht auch nicht akzeptiert werden. '

Darüber hinaus erscheint es auch nicht sachgerecht, im Rahmen der Bilanzierung
vorhandene Bewirtschaftungswege mit einem niedrigen Ausgangswert beim Aus—
gangszustand anzusetzen. Beim Zielzustand‘aber dann davon auszugehen, dass
auf der gesamten Fläche keinerlei Wirtschaftswege mehr angelegt werden sollen.
Solange eine weitere forstwirtschaftliche Nut2ung geplant ist, werden zwangsläu—
fig auch beim neu angepflanzten Wald Bewirtschaftungswege erforderlich wer- '

den. .

‘

Analog zu den obigen Ausführungen beim K0mpensationsbedarf ist auch bei der
Ermittlung des Kompensationsumfangs im Bereich der vorhandenen Abbaustelle
im Süd-Osten nicht der aktuell vorhandene, sondern der rechtmäßige Ausgangs-
zustand anzusetzen, der hier als Mischwald anzunehmen ist. '

Eiharbeitungder saP-Ergebniese in die Rekultivierungsplanung
Die in der saP aufgeführtén konfliktvermeidenden Maßnahmen (z. B. Zeitenrege-
lung beim Einschlag von Bäumen) und auch

'

die dort genannten CEF-'

Maßnahmen (z. B. für den Gelbspötter oder die Hölenbrüter) finden sich in den
.Planunterlagen nicht wieder. ln Rahmen der erforderlichen Uberarbeitung der saP
(siehe oben) ist davon auszugehen, dass Weitere artenschutzfachliche Maßnah-
men erforderlich werden. Auch diese Maßnahmen sind dann in die Abbau- und

. Rekultivierungsplanung so zu übernehmen, dass sie für die verantwortlichen Gru—
benbetreiber möglichst unkompliziert erkannt und zugeordnet werden können.

Zeitnahe Umsetzung der Kompensation
lm aktuell vorliegenden Rekultivierungskonzept wird fälschlicher Weise davon
ausgegangen, dass die geplante Wiederbewaldung mit Mischwaldbeständen

. gleichzeitig die naturschutzrechtliche Kompensation darstellen kann (siehe dazu
oben Berechnung des Kompensationsumfangs“). Einzelne anrechenbare Son-
derstrukturen, wie die mittig gelegene Sukzessionsflächeund die Waldrandge-
staltung sollen erst relativ spät realisiert werden. Der aus naturschutzfachlicher
Sicht besonders bedeutsame Waldrandbereich wird über viele Jahre als Ab-
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_raum- und HUmuslager genutzt und steht damit für die Anlage von CEF-
Maßnahmen und zeitgerechten Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffs-‘

regelung nur eingeschränkt zur Verfügung. Kompensationsmaßnahmen sind je-
’

doch grundsätzlich zeitgleich mit dem Eingriffsvorhaben durchzuführen. Die in
der aktuellen Planung .vorgesehene erhebliche zeitliche Verzögerung bei der
Durchführung der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen kann u.
E. nicht akzeptiert werden. Aus unserer Sicht ist es erforderlich. den einzelnen
Abbauabschnitten auch jeweils angeme'ssene Kompensationsabschnitte zuzu-
ordnen. . '

4. Lage im Landschaftsschutzgebiet
Wie unter Ziffer | (Ausgangssituation) bereits beschrieben, liegt das Vorhaben im Land-
schaftsschutzgebiet Weilachtal. Der Abbau von Bodenbestandteilen sowie Abgrabun-
gen und Aufschüttungen bedürfen hier der naturschutzrechtlichen Erlaubnis. Die Er-
laubnis ist zu erteilen, wenn das Vorhaben den Charakter des Gebietes nicht verändert
und dem in é 3 der LSG-VO genannten Schutzzweck nicht zuwiderläuft. lm Schutzge-
biet sind u. a. Handlungen verboten, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts zu vermindern, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Land-
schaftsbild zu verunstalten. Als Schutzzweck ist festgelegt, dass

o die Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Geschlossenheit und Ungestörtheit des für das
Weilachtal charakteristischen Landschaftsbildes zu bewahren ist

o insbesondere der Wald und die Talaue der Weilac':h wegen der besonderen Be-
deutung für den Naturhaushalt zu schützen ist

- erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu
vermeiden sind

o landschaftliche Besonderheiten, wiegroßflächige Waldungen zu 'schonen undzu erhalten sind. -
—

Die für das Vorhaben erforderliche Erlaubnis nach dieser Landschaftsschutzgebiets-
verordnung kann nur erteilt werden'wenn das Vorhaben weder den Charakter des Ge-
bietes verändert noch dem Schutzzweck zuwiderläuft. Die hier zu prüfenden Fragestel-

'

lungen werden in den vorliegenden, Antragsunterlagen bisher nicht ausreichend erör-
tert. Eine LSG-Erlaubnis kann aus unserer Sicht auf dieser Basis nicht in Aussicht ge—
stellt werden. Zu prüfen wäre, ob die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen durch
Nebenbestimmungen, bzw. ein entsprechendes Vermeidungs— und Minimierungskon-

'

zept ausgeglichen werden können. Dabei wird dem nicht als Abbaufläche vennrendeten
Waldrand besondere Bedeutung zukommen. ln der aktuellen Situation ist hier nur einschmaler Waldrandstreifen vorgesehen, der vom Abbau ausgenommen bleiben soll.

_

Dieser schmale Streifen ist nur noch mit einzelnen Gehölzen bestockt und weicht damitvon der Situation bei Erstellung der Antragsunterlagen vor einigen Jahren deutlich ab.Während in der Planung auf den Erhalt des Altbaumbestandes gesetzt wurde und der
Umbau erst bei einem relativ späten Abba'ufortschritt vorgesehen wurde, muss die Si-
tuation nun neu beurteilt werden, da der Altbaumbestand nur nochin wenigen Resten
existiert. Eine frühzeitige Bepflanzung zur Abschirmung ist bisher nicht vorgesehen undfindet auf dem z. T. als Lagerfläche vorgesehenen schmalen Streifen auch nicht ausrei-
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chend Platz.

Kritisch zu prüfen wird in diesem Zusammenhang auch die beantragte Abbaudauer
sein. Nach der Landschaftsschufzgebietsverordnung sollen Beeinträchtigungen mög-
lichst vermieden und bereits eingetretene Schäden möglichst behoben werden. Ein
komplett neuer Abbau auf großer Fläche und für mehrere Jahrzehnte wird diese Vo—
raussetzung nicht ohne weiteres erfüllen können. Die aktuell vorliegenden Antragsun-
terlagen kommen hier zu dem Ergebnis; dass das Landschaftsbild durch die Kiesgrube
einen zeitlich begrenzten Eingriff mit einer gewissen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes erfährt". Nach Abschluss der Rekultivierung soll die Fläche dann eine Be-
reicherung des Erscheinungsbildes“ werden (Erläuterungsbericht Seite 16). Vor dem
Hintergrund eines für mehr als 30 Jahre geplanten Abbaus und der Zeitdauer, bis die
Rekultivierung wirksam wird, kann diese planerische Beurteilung aber nicht überzeu-
gen. Eine in ca. 30-40 Jahre angestrebte Rekultivierung kann hier nicht als Begründung
für die erforderliche LSG-Erlaubnis dienen, zumal nach der Verordnung Beeinträchti-

,
gungen ja erst gar nicht entstehen sollen, bzw. über Nebenbestimmungen so abgemil-
dert werden müssen, dass sie in ihrer Beeinträchtigungsintensität niedrig gehalten wer—
den. Eine bessere Situation nach der Rekultivierung in ca. 30 — 40 Jahren kann dievorher zu enrvartenden Beeinträchtigungen damit nicht aufwiegen und ist damit als Be-
gründung für eine naturschutzrechtliche Erlaubnis nach der LSG-VO nicht ausrei-
chend. .

'
'

. Zusammenfassung
Die vorliegenden Antragsunterlagen weisen sowohl in der saP, als auch in der Ab-bau- und Rekultivierungsplanung mit Eingriffsbilanzierung nach der BayKompVerheblichen Ergänzungs- und Änderungsbedarf auf. Auf der Basis der vorliegen-
den Unterlagen können weder die Verbotstatbestände des 5 44 BNatSchG ausge-schlossen werden, noch können die“ Vorgaben der BayKompV erfüllt werden. Dar-über hinaus ist die Planung auch für die erforderliche naturschutzrechtliche Er-
laubnis nach der LSG-Verordnung Weilachtal nicht ausreichend.
Eine Begründung, warum im vorliegenden Fall vom regionalplanerischen Ziel—der
Konzentration von Abbauflächen in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten abgewi-chen werden soll, ist nicht ersichtlich.
Besonders kritisch ist die Lage im Landschaftsschutzgebiet in Kombination mitdem großen Abbauumfang und der langen Abbaudauer zu sehen. Hier würdenüber mehrere Jahrzehnte Eingriffe manifestiert, die dem eigentlichen Ziel desLandschaftsschutzgebietes zuwiderlaufen. Wir regen daher an, zu überdenken, obnicht ein kleiner gefasster Umgriff des Abbauvorhabens in Kombination mit einerüberschaubaren Abbaudauer von ca: 10-1 5Jahren ' die Genehmigungs-
voraussetzungen in der gegebenen Lage eher erfüllen kann.
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‘Wir bitten um erneute Beteiligung, wenn o. g. Aspekte in die Antragsunterlagen eingearbeitet

wurden und die UV_S vorliegt. Für Rückfragen und Vorabstimmungen bei der Uberarbeitung der

Unterlagen stehen wir selbstverständlich-gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Franz Rieber

Naturschutzfachliehe Prüfung:
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Andreas Ufer


